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feftion unb Verr 3- ©djeibegger als ©entralpräfibent ernannt
toorben. Statutengemäß batte bte SSorortSfeftton bret aJiit=
glieber in ben leitenben StuSfcßufe p mähten. ®erfelbe he»

fieljt nunmehr aus folgenben OKttgliebern :
V§. 3- ©dietbegger, Sdjuhfabrifant, fßräfibent.

®. Uttidjel, SSudbibrucferetbefi^er, SBicepräfibent.
©iegertft=@loor, ©penglermetfter, Duäftor.
©teiger, Oberridtjter, 23eififcer.

®er neue lettenbe Ausfluß tolrb fid) bemühen, bas ihm
gefdjenfte Sßertrauen p rechtfertigen. 2BidE)tige unb nuß»
bringende Aufgaben harren ber Prüfung unb ©rlebtgung.
Su ihrer glücfltdjen ßöfung ift aber ein harmontfcheS 3"=
fammenmitfen aber Sräfte unerläfetidb- Süiögen uns daher
bte ©eftionen durch neue Anregungen unb burcb prompte
unb eingebenbe ©rlebigung ber Upen pr ®egutadjiung unb
ißeriibterftattung unterbretteten fragen unterftüßen.

Suchen mir gemeinfam unfere Aufgabe mit SBerftänbntS

p erfaffen unb mit fffiürbe aber ©nifdjloffenheit p erfüllen.
©S mirb bieg baS mirffamfte SDUttel fein, um bie unter ber

bisherigen ßeitung erreichte ©tärfe unb S3ebeutung unfereS
SSerbanbeS p fteigern unb unferm ©tanbe bienftbar p fein.

©o treten mir benn unfer Amt mit 3«üerfid)t an unb
hoffen, es merbe ficb mit jjjülfe ber ©eftionen ü'nb Eftitglieber
eine immer lebhafter unb nupbringenber merbenbe AMrffam»
feit entfalten.

** *
© i b g e n. gfabrifgefeßgebung. ®er ©entrai»

oorftar.b hat befchloffen, bem Antrage ber ©eftion Sßafel

$o!ge gebenb, eine Umfrage bei ben ©eftionen p oeranftalten
über ihre (Erfahrungen betreffenb Anmenbung beS eibgen.

SabrtfgefefceS im Steingemerbe unb über ihre Anflehten be»

treffenb etne allfällige Dhbifion biefeS ©efcßeS.

SBefattntlidj mirb baS eibgen. $abrifgefeß in ben Santonen
fehr oerfcßieben gehanbhabt. ©tnjelne Kantone haben ben

Segriff „gabrif" ungebührlich auSgebehnt. (Eine Sfteihe

fletngeraerbltdjer ®efd)äfte, bie feinen fabrtfmäßfgen SBetrieb

aufmeifen, mürben unter baS gabrifgefeß gefteilt unb finb
bamit gegenüber anbern in ihrer ©rmerbSthättgfeit ein»

gefdjränft. 3m einen Santon merben SSemiHtgungen für
Ueberjeitarbeiten freigebig, im anbern nur unter fid) ftetS

fteigernben ©ihmierigfeiten erteilt. 23alb finb foldje 8e»

miüigungen foftenfrei, halb aber audj mit nicht unmefentlidjen
Soften oerbuuben. Um nun in ©adjen geeignete äftaßnaljmen
treffen p fönnen, foECten mir borerft bte thatfächlichen SSer»

hältniffe fennen lernen.
AnberfeitS gibt bie organifierte Arbeiterfchaft feit Sahren

baS tBefireben funb, fomohl bte fämtlidhen gemerbltchen

betriebe unter baS gabrifgefeß flehen p laffen, als aud)

eine flteoiflon beS gabrifgefeßeS anpbahnen. SnSbefonbere

foQten ber gefeßltche DtormalarbeitStag auf 10 ©tunben
ijerabgefeßt, ber ©amgtag»9kd)mitiag für Arbeiterinnen frei=

gegeben, baS gabrifinfpeftorat bermehrt merben. ®tefe ©r»

meiternng ber Arbeiterfdjußgefefcgebung gebenft man fofort
nach (Erlebignng ber ©efegeSborlagen betreffenb Sranfen»
unb Unfattberficherung anpbegehren.

©o fehr nun aud& mir pgeben müffen, baß im heutigen
(ErmerbSleben Suftänbe finb, bie bringenb einer (Regelung

rufen, fo finb mir bod) ebenfo fehr überzeugt, baß auf bem

bon ber Arbeiterfchaft borgefdilagenen 2Bege ber Sern beS

UebelS nicht gehoben mirb. (ES ift baher unfere $fttd)t,
auf biefe Seftrebungen unfer Augenmerf p richten, um im
gegebenen Seitpuufte eine ben töebürfniffen beS ©emerbe»

ftanbeS entfprecßenbe ©tettung einnehmen p fönnen.

3u biefem 3®e& laben mir bie ©eftionen ein, bie

^frageftogett *) p berteilen unb p beantmorten, fei es

*) ®ie jeljn gragen tauten:
1. SSelcpe nachteiligen (Erfahrungen haben ©ie mit ber Au§«

betjnung be§ eibg. gabrifgefeßeS auf baS Sleingeroerbe gemacht?
2. Mit roelcfjer Minimalphl bon Arbeitern finb nach Sfflem

SSiffen ©efchafte unter baS gabrifgefep gefteltt roorbeit

burdj bie ©eftionen felbft als ©rgebniS gemetnfamer S3e»

fprechungen ober auch burdj bte ©tnplmitglieber als perfôn»
liehe AnfldjtSäußerung. ®te Antmorten finb an unfer ©efre»
tariat, mo auch nach Sebarf meitere SBogen bepgen merben

fönnen, bis fpâiefiettê 15» Sscjcmfier 1897 einp-
fenben.

®S ift p hoffe«, bafj bie ©eftionen biefer toidhtigen
grage bie gebührenbe Aufmerffamfeit fchenfen unb uns burdj
fleißige SSetljätigung, fomie mahrheitSgetreue unb balbige
(Begutachtung in ©taub fefcen, bie als gmedmäßlg befunbenen
(Maßnahmen pr Skhrung ber fleingemerblidjen Sntereffen
rechtzeitig p treffen.

* **
®ie im lebten Sreisfdjreiben oom 81. Auguft angemel»

beten neuen ©eftionen
(Berein fchmetgerifcher fBndjbrudereibefiher
(Berbanb fdjmeijerifdjer (Uiefcgermetfler
©entralöerbanb fdjmetgerifdjer ®apesierermetfter

finb ohne Sßtberfprudj aufgenommen morden. S33tr ent»

bieten ihnen ÇerslicCjeu SßiEfomm!
Eleu haben fid) angemeldet:

©anbroerfer» utb ®emerbeoerein §ersogenbuchfee mit 100
üftitgliebern,

©anbroerfer UnrerftübungSüerein ÜBilliSau unb Umgebung
mit 50 3Jiitgliebern,

©chmetpr. Sierbrauer^Seretn (Sib in St^einfelben) mit 175
fUlitgltebern.

SJiit biefen Anmelbungen ift bte 3a!jl ber ©efttonen auf
101 geftiegen, hat alfo baS erfte hundert überfchrttten.

Vivant sequentes!
2Jht freunbelbgenöffifchem ®rufe 1

3für ben leitenben AuSfchufe,
®er fßräfibent: ®er ©elretär:. ©djeibegger. Söerner SrebS.

Slröeitg« uttt» SiefcritHgäüfeertrogttttge».
(Amtliche DriginaI«3Kitteitungeu.) Nachdruck verDoien.

®er grofee ®unnel in SS i f p e r t e r b i n e n

(Aäallig) pr Verleitung üou SSemafferungSmuffer aus ben

Alpen mürbe an bte Unternehmer ©ebrüber $eüi unb fj.
Drtefli in DJlontljeb bergeben.

DperationSfaal ber tßferberegieanftalt
®h«n. ®rb«, tDîaurer= unb ©tetnhauerarbeiten an 33au=

meifter Vopf in ®bu«; Simmer arbeiten an SSaumelfter

SWatbieS in ®h«n 1 ©penglerarbeiten an ®. ©aufer in Dber^

hofett; ©^teferarbeiten au ©h- fBaumgartner in ®hu«-
ß a b o r t e r g e b ä u b e ber ÜTi unttionSfabrif

®h««- Shie SSlihablettungen an ®. SQSinfler in ®h««- ®io
übrigen Arbeiten an bte eben genannten Uebernehmer in
®h«« ««b Oberhofen.

tßoftgebäube tn greiburg. ®ie (Erb», Sanali»

fattonS» unb SDÎaurerarbetten an ©£)• A3inf[er=Summer in
fjreiburg; bte ßtefefung beS SÖSalptfen an ©chmib IBaur

. ©ie. tn gretburg.

3. ©inb iBeWiüiguitgen pr Ueberjeitarbeit jemeiten mit. ober

ohne befonbere ©chmierigteiten erteilt morben?
4. S8i§ p metchem Aiajimum oon ArbeitSftunben unb bis auf

roetChe ®auer (Anphi lochen) rourbe Ueberjeitarbeit beroiUigt
5. SBelche ©ebiihren mufften für folcpe Semittigungen bephlt

merben?
6. SSetcpe anberroeitigen SBebingungen mürben an folche 33e«

miüigungen getnüpft?
7. ©inb bie bem eibg. gabriïgefep unterteilten ©ef^äfte burch

ben Umftanb gefhäbigt, bah nieftt atte S3erufSgenoffen bem

©efep unterteilt finb?
8. SGSetche anberroeitigen Aadjteite haben ©ie mahrgenommen?
9. 23ie ftetten ©ie fich p einer AuSbefjnung beS beftehenbett

gabrilgefepeS im Sinne ber Aebuftion beS AormalarbeitS»
tage? ; ber freigäbe be§ ©amStag.Aachmittageg für Ar«
beiterinnen?; ber SSermeljrung be§ 2fabrilinfpe!torateS

10. Anfällige meitere Anfichten, SBünfhe, Mitteilungen in SBepg

auf bie gabri!gefe|gebung.
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sektion und Herr I, Scheidegger als Centralpräsident ernannt
worden. Statutengemäß hatte die Vorortssektion drei Mit-
glieder in den leitenden Ausschuß zu wählen. Derselbe be-
steht nunmehr aus folgenden Mitgliedern:

HH. I. Schetdegger, Schuhfabrikant, Präsident.
G. Michel, Buchdruckereibesitzer, Vicepräsident.
Stegertst-Gloor, Spenglermeister, Quästor.
Steiger, Oberrichter, Beisitzer.

Der neue leitende Ausschuß wird sich bemühen, das ihm
geschenkte Vertrauen zu rechtfertigen. Wichtige und nutz-
bringende Aufgaben harren der Prüfung und Erledigung.
Zu ihrer glücklichen Lösung ist aber ein harmonisches Zu-
sammenwilken aller Kräfte unerläßlich. Mögen uns daher
die Sektionen durch neue Anregungen und durch prompte
und eingehende Erledigung der ihnen zur Begutachtung und
Berichterstattung unterbreiteten Fragen unterstützen.

Suchen wir gemeinsam unsere Aufgabe mit Verständnis
zu erfassen und mit Würde aber Entschlossenheit zu erfüllen.
Es wird dies das wirksamste Mittel sein, um die unter der

bisherigen Leitung erreichte Stärke und Bedeutung unseres
Verbandes zu steigern und unserm Stande dienstbar zu sein.

So treten wir denn unser Amt mit Zuversicht an und
hoffen, es werde sich mit Hülfe der Sektionen Und Mitglieder
eine immer lebhafter und nutzbringender werdende Wirksam-
keit entfalten.

H
»

Eidgen. Fabrikgesetzgebung. Der Central-
vorstand hat beschlossen, dem Antrage der Sektion Basel
Folge gebend, eine Umfrage bei den Sektionen zu veranstalten
über ihre Erfahrungen betreffend Anwendung des eidgen.
Fabrikgesetzes im Kleingewerbe und über ihre Ansichten be-

treffend eine allfällige Revision dieses Gesetzes.

Bekanntlich wird das eidgen. Fabrikgesetz in den Kantonen
sehr verschieden gehandhabt. Einzelne Kantone haben den

Begriff „Fabrik" ungebührlich ausgedehnt. Eine Reihe
kletngewerblicher Geschäfte, die keinen fabrikmäßigen Betrieb
aufweisen, wurden unter das Fabrikgesetz gestellt und sind

damit gegenüber andern in ihrer Erwerbsthätigkeit ein-

geschränkt. Im einen Kanton werden Bewilligungen für
Ueberzeitarbeiten freigebig, im andern nur unter sich stets

steigernden Schwierigkeiten erteilt. Bald sind solche Be-

willigungen kostenfrei, bald aber auch mit nicht unwesentlichen
Kosten verbunden. Um nun in Sachen geeignete Maßnahmen
treffen zu können, sollten wir vorerst die thatsächlichen Ver-
Hältnisse kennen lernen.

Anderseits gibt die organisierte Arbeiterschaft seit Jahren
das Bestreben kund, sowohl die sämtlichen gewerblichen
Betriebe unter das Fabrikgesetz stellen zu lassen, als auch

eine Revision des Fabrikgesetzes anzubahnen. Insbesondere
sollten der gesetzliche Normalarbeitstag auf 10 Stunden

herabgesetzt, der Samstag-Nachmittag für Arbeiterinnen frei-
gegeben, das Fabrikinspeklorat vermehrt werden. Diese Er-
Weiterung der Arbeiterschutzgesetzgebung gedenkt man sofort
nach Erledigung der Gesetzesvorlagen betreffend Kranken-
und Unfallversicherung anzubegehren.

So sehr nun auch wir zugeben müssen, daß im heutigen

Erwerbsleben Zustände sind, die dringend einer Regelung

rufen, so find wir doch ebenso sehr überzeugt, daß auf dem

von der Arbeiterschaft vorgeschlagenen Wege der Kern des

Uebels nicht gehoben wird. Es ist daher unsere Pflicht,
auf diese Bestrebungen unser Augenmerk zu richten, um im
gegebenen Zeitpunkte eine den Bedürfnissen des Gewerbe-

standes entsprechende Stellung einnehmen zu können.

Zu diesem Zwecke laden wir die Sektionen ein, die

Fragebogen 5) zu verteilen und zu beantworten, sei es

*) Die zehn Fragen lauten:
1. Welche nachteiligen Erfahrungen haben Sie mit der Aus-

dehnung des eidg. Fabrikgesetzes auf das Kleingewerbe gemacht?
2. Mit welcher Minimalzahl von Arbeitern sind nach Ihrem

Wissen Geschäfte unter das Fabrikgesetz gestellt worden?

durch die Sektionen selbst als Ergebnis gemeinsamer Be-
sprechungen oder auch durch die Einzelmitglieder als persön-
liche Ansichtsäußerung. Die Antworten sind an unser Sekre-
tariat, wo auch nach Bedarf weitere Bogen bezogen werden
können, bis spätestens IS. Dezember I8S7 einzu-
senden.

Es ist zu hoffen, daß die Sektionen dieser wichtigen
Frage die gebührende Aufmerksamkeit schenken und uns durch
fleißige Bethätigung, sowie wahrheitsgetreue und baldige
Begutachtung in Stand setzen, die als zweckmäßig befundenen
Maßnahmen zur Wahrung der kleingewerblichen Interessen
rechtzeitig zu treffen.

-p 5
H

Die im letzten Kreisschreiben vom 31. August angemel-
deten neuen Sekttonen

Verein schweizerischer Buchdruckereibesitzer
Verband schweizerischer Metzgermeister
Centralverband schweizerischer Tapezierermeister

sind ohne Widerspruch aufgenommen worden. Wir ent-
bieten ihnen herzlichen Willkomm!

Neu haben sich angemeldet:
Handwerker- urd Gewerbeverein Herzogenbuchsee mit 100

Mitgliedern,
Handwerker Unterstützungsverein Willisau und Umgebung

mit 50 Mitgliedern,
Schweizer. Bierbrauer-Berein (Sitz in Rheinfelden) mit 175

Mitgliedern.
Mit diesen Anmeldungen ist die Zahl der Sektionen auf

101 gestiegen, hat also das erste Hundert überschritten.
Vivaub ssMsrttss!

Mit sreundeidgenössischem Gruß!

Für den leitenden Ausschuß,
Der Präsident: Der Sekretär:

I. Scheidegger. Werner Krebs.

Arbeits» md Ziesermlgsübertraglmgeu.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) nàà<à

Der große Tunnel in V i s p e r r e r b i n e n

(Wallis) zur Herleitung von Bewässerungswasser aus den

Alpen wurde an die Unternehmer Gebrüder Felli und F.
Ortelli in Monthey vergeben.

Operationssaal der Pferderegieanstalt
Thun. Erd-, Maurer- und Stetnhauerarbeiten an Bau-
meister Hops in Thun; Zimmerarbeiten an Baumeister
Matdies in Thun; Spenglerarbeiten an E. Sauser in Ober-

Hofe»; Schieferardeiten an Eh. Baumgartner in Thun.
L a b o r i e r g e b ä u d e der Munitionsfabrik

Thun. Die Blitzableitungen an G. Winkler in Thun. Die
übrigen Arbeiten an die eben genannten Uebernehmer in
Thun und Oberhofen.

Postgebäude in Freiburg. Die Erd-, Kanali-
sations- und Maurerarbeiten an Eh. Winkler-Kummer in
Freiburg; die Lieferung des Walzetsen an Schmid Baur
u. Cie. in Freiburg.

3. Sind Bewilligungen zur Ueberzeitarbeit jeweilen mit. oder

ohne besondere Schwierigkeiten erteilt worden?
4. Bis zu welchem Maximum von Arbeitsstunden und bis auf

welche Dauer (Anzahl Wochen) wurde Ueberzeitarbeit bewilligt?
5. Welche Gebühren mußten für solche Bewilligungen bezahlt

werden?
6. Welche anderweitigen Bedingungen wurden an solche Be-

willigungen geknüpft?
7. Sind die dem eidg. Fabrikgesetz unterstellten Geschäfte durch

den Umstand geschädigt, daß nicht alle Berufsgenossen dem

Gesetz unterstellt sind?
8. Welche anderweitigen Nachteile haben Sie wahrgenommen?
9. Wie stellen Sie sich zu einer Ausdehnung des bestehenden

Fabrikgesetzes im Sinne der Reduktion des Normalarbeits-
tages?; der Freigabe des Samstag-Nachmittages für Ar-
beiterinnen?; der Vermehrung des Fabrikinspektorates?

1V. Allfällige weitere Ansichten, Wünsche, Mitteilungen in Bezug
auf die Fabrikgesetzgebung.
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3®et eibgenöffifd&e Stag agi n g e 6 äub e in
Anbermatt. ®ie ®rb* unb Maurerarbeiten an 8.
SernaSconi in Anbermatt; bie Simmerarbeiten an ®. ©isler
in ©hattborf; bie SebahungSarbeiten an ®. ©rebig in
Sürih-

Softgebäube Saufanne. ®ie Saufcfemtebearbetten

an S. fjatio in Saufanne.
Sßoftgebäube Sürih. ®ie ®ireftion ber eibgen.

Sauten bat ©ugen Ott, ®e£orationSmaIer Sürih I, auf
©runb eingereihter fÇarbenfïigsen, mit ber Ausführung ber

beforatiben Malereien im Sßoftgebäube Sürth beauftragt.
®ie ©efellfhaft ber SBaffermerfe Saar

bat bie Ausführung ber Sätnär* and ©eîunbdrtuftlettungen
für baê bärtige (SieftrigitätS to er Î an ®uftaü ®ofetoetler,

SeitungSbauer unb SnftaEateur in Senbltfon, Sürth, über*

tragen.

$et&attbêtoeîetu
35er §onbtt)erïer' unb ©ewetbePetein föafelftabt fprah

fid) im 5Prtngip für bie SIB^altung einer f a n t o n a l e n
© e m e r b e a u S ft e 11 u n g in ben nähften Saljren, bteßetht
1901, aus. ®ine Kommtffion mirb bie Sorlage in aßen
SDetailS prüfen.

®er ©hfoffetttteifteï-aSerein <Ss^aff^aufen beabfihttgt
btefen SBinter für bte Shlbfferlebrtinge im Canton @d)aff=

häufen einen Kurs in ber S u n ft f h I o f f e r e i abguljalten.
®a bie Etüfelihteit eines folcfeen Wurfes jebem Meifier

unb Sebrling einleuchten toirb, ermattet man rege Seteiligung
urn fo mebr, als ber llnterricfet foftenloS erfolgt.

Anmeldungen nimmt bis jnm 28. DEtober entgegen unb

erteilt nähere AuSEunft @eorg Seif, <Sö)Ioffermeifter, ©djaff*
baufen.

$e*ftf)tebette§,
2)û8 ©eweîhentufeunt Sürth foCC nah Antrag beS

©emerbeberbanbeS fotgenbe Aufgaben haben : 1. ®ur<h»

forfhung beS einbeimifhen StarEteS mit Segug auf Eleu*

betten, befonberS auh an §anb ber ©mfuhrftatiftifen unb
begüglihen ©tubien im AuSlanbe. 2. Sefdjaf-fung oon

o b-' unb §ülfS ft offen, EKuftern, Ell o b eilen,
2öer£geugen, &ülfSmafhtnen, aEeS gum 3®etfe
ber ©infübrnng neuer 3nbuftriegtoeige ober gur Selebung
ber beftebenben. Riebet raufe aber ber Etat ber betreffenben
gfadjfreife jetoeilen eingeholt roerben, ba ein EJtann unmöglich
beurteilen £ann, ob biefe ober jene Staferegel burhfübrbar,
ob öorgefebene Slrtifet toirïlih SuSfidjt auf ©rfolg haben.
8. Scrfübren unb ®emonfirieren bernerfenSmerter Dbjelte in
gemerblihen Sereinen ober für baS Sn6li£um. 1. ©ammlung
älterer, namentlich aber mnftergültiger, moberner Dbjefie
unb Sorlagen 2C. unb Sormeifung berfelben burh Sahleute
an beftimmten ®agen. 5. Seforgung eines Aus*
funftSbureauS für Sß u b l i f u m uub@emerbe*
treibenbe in fragen ber ® e dj u i £, ber Eflufter*
befhaffnng unb tnallgemeinengemerblicben
gragen. 6. ®urhf«hmng eines Seihen*
bureaus für ©etoerbetreibenbe, mo®ntmürfe
gegen ©ntgelt auf Seftellung ausgeführt
unb ©ntmürfe ber ©emerbetreibenben auf
Serlangen forrigiert toerben. 7. ©inridjtung
einer Sibliotbef bon Sahfhriften unb Sorlagen mit Sefe*

unb Seihenfälen. 8. Seranftaltung bon ©pegialauSfteßungen
berfhiebener SerufSarten unb folhe bon einbeimifhen ßro*
buften bei befonberen Anläffen (SBeibnahten unb bergleihen).
9. AEgemeine Sorträge für bie ©eroerbe (EJteifter unb Arbeiter)
unb baS ßublifum. £tnmeiS auf bie 2Bi<btigfett beS Se*

gugeS inlänbifher SßrobuEte. Silbung beS ©efhmacfeS tm

ßublifum unb iganbmerf. Sefanntmahung mit tehnifhen
unb miffenfhaftlihen Eteubeiten, melhe auf baS ©emerbe

Segug haben. 10. 3ntenflbeS Slrbeiten in ber ®ageSpreffe

gum 3®ecfe ber g-örberung ber 3'ele beS ©emerbemufeumS.
11. ©teEung üon ßreiSaufgaben, namentlih für fertige
©egenftänbe. 12. @nge fÇublnng mit bem ©emerbeftanbe,
fo bafe berfelbe an bem Slufeum eine fräftige ©tüfee für
feine Sßrobuftion bat.

Sebrwerlftâtte für EJtehamïer in Sündj. ®er ®e*
merbefhulüereinSneih bat im Saufe biefeS ©ommerS
befhloffen, bie ©rrihtung einer Sebrroerfftätte für Sledjaniter
anguftreben. ®ine tommiffion mürbe mit ber Sorpritfmtg
beauftragt unb biefe bat nun ein Srogramm ausgearbeitet.
®ie Sebrmerlftätte bat ben 3®ec£, burh gründlichen ttjeore*
tifhen unb praltifdjen llnterriht tühtige, in aüen 3®etßen
ber Slehanil gefdjulte Arbe'ter berangubilben. ®ie Slnftalt
foü 4 Abteilungen umfaffen: ©rofemehanifer, 0-ein* unb
SeäglfionSmehanifer, ®IeEtromehant£er, aufeerorbentlihe
©hüler. ®ie ©hüler ber 8 erften Abteilungen haben eine

3>jäbrige Sebrgeit, biejenigen ber lefcten Abteilung minbeftenS
1 Safer burhgumahen. ®aS ©hulgelb beträgt per 3abr
gir. 100. ®ie Anftalt befdjäftigt feine Arbeiter, ©ie nimmt
bon niemandem als oon Sieiftern ober jÇabrtten, tehnifhen
©hulen unb ©emerbemufeen SefteEungen auf Arbeit an.
®er tofienboranfhlag berehnet bie erften Anfhaffungen für
©hmiebe, ©hlofferei,. ®reberei, Kraftanlage, ®ranSmiffion,
3JlobiIiar 2C. auf 0fr. 40,000. Sur ®ec£ung biefer ©umme
merben Antetlfheine à gr. 20 ausgegeben. ®ie SetrtebS*
ausgaben ffnb gn behen burh Seiträge beS SunbeS, KantonS
unb ©emeinbe, freimiEige Seiträge bon EJlafhtneninbuftrieEen,
©hulgelber unb Arbeitserlös.

Rtrhenbuu Eleuutünfter'Sürih. 3u SMcberermägung
eines frühem SefhluffeS beftimmte bie Kirchgemeinde legten
©onntag baS auSfihläreihe „® ü 11 i" als Sauplafe für bie

neue Kirhe. ®aS Silb ber ©tabt Särih toirb baburh
bedeutend an ©hönheit gerainnen.

®er Sürher ©rufee Stadtrat bemißigte am ©amStag
einen Kredit bon etmas über 1 EJliEion j£r. für bie @r=

meitcrung beS fiäbtifdjen ®le£trigitätSmer£eS. ®ie Sergröfeerung
beS ißarabeplafeeS burh ©rmerbung eines 1736 um*
faffenben SauplafeeS beS ©hmeig. SanlbereinS, moburh der

©tabt eine Auslage bon 800—900,000 fjr. ermahfen
märe, mürbe einftimmig abgelehnt.

©peifebaEe Sürih- 3n Sürth bildete fih letter ®age
ein neues 3nitiattb£omite für ©rrihtung einer ©peifehaEe,
melheS bemnähft eine ©enoffenfhaft mit 80,000 gran£en
©efeßfhaftSEapital gründen miE. ®te ©peifehaEe, roofür
ein §auS in ber Kirhgaffe ange£auft mirb, mirb für eine

tägliche gfrequeng bon 1000 ißerfonen bergerihtet, über
EJlittag foßen 500 fßerfonen barin ihr Mittagsmahl ein*

nehmen tonnen. ®ie ©peifehaEe foE auh eine SBirtfhaft.
führen, aber ohne ®rinfgmang.

SBafelS 33aumefen, Sefannilih hielt §r. SegierungS»
rat Seefe am 26. ©eptember anläfelih der §auptber*
fammlung beS fhmeigerifhen 3«genieur* unb Arhitelten*
bereinS gu Safel einen Sortrag über bie bautihe ®ntmicf*
lung SafelS bon 1881—1897. ®iefer gediegene Sortrag,
ber bie genannte Siaterie in erfhöpfenber SBeife behandelt,
ift nun in ®ruc£ erfhienen. ®ie ©hrtft ift für bie Sau*
gefhihte SafelS bon bauernbem SCßerte ; jeder aufmertfame
Sefer mirb ftaunen, mie Steles unb SlannigfaltigeS in ben.
lefeten anderthalb SDegennten gefhaffen morden ift.

Sauwefen in Sugern. ®ie auf bem linîen Seufeufer
liegenbe „Kleinftabt" überflügelt in baulicher ©ntmtdlnng
bie rehtSnfrige „©rofeftabt" toeit, fo bafe biefe Senennung
unb auh der Elarne „Eleuftabt", melher einem fleinen
Komplexe beS linlen UferS gutömmt, nidjt mehr gutrifft.
©ange ©trafeen unb §äuferbierec£eS entfteben neu unb gtoar
burhmeg in foliber Sauart unb in gefäEtgem ©til. ®aS
neue ©cfeulbauS in ber ©ältmatte ift ein ftattliher Sau,
ber bem bort entftebenben neuen Quartier gu befonberer
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Zwei eidgenössische M a g a zì n g e b ä ud e in
Andermatt. Die Erd- und Maurerarbeiten an B.
Bernasconi in Andermatt; die Zimmerarbeiten an G. Gisler
in Schattdorf; die Bedachungsarbeiten an E. Gredig in
Zürich.

Postgebäude Lausanne. Die Bauschmiedearbetten

an L. Fatio in Lausanne.

Postgebäude Zürich. Die Direktion der eidgen.

Bauten hat Eugen Ott, Dekorationsmaler Zürich I, auf
Grund eingereichter Farbenskizzen, mit der Ausführung der

dekorativen Malereien im Postgebäude Zürich beauftragt.
Die Gesellschaft der Wasserwerke Baar

hat die Ausführung der Primär- und Sekundärluftleitungen
für das dortige Elektrizitätswerk an Gustav Goßweiler,
Leitungsbauer und Installateur in Bendlikon, Zürich, über-

tragen.

Verbandswesen.
Der Handwerker- und Gewerbeverein Baselstadt sprach

sich im Prinzip für die Allhaltung einer kantonalen
G e w e r b e a u s st ellu n g in den nächsten Jahren, vielleicht
1901, aus. Eine Kommission wird die Vorlage in allen
Details prüfen.

Der Schlossermeister-Verein Schasfhausen beabsichtigt
diesen Winter für die Schlösserlehrlinge im Kanton Schaff-
Hausen einen Kurs in der K u n st s ch lo s s e r ei abzuhalten.

Da die Nützlichkeit eines solchen Kurses jedem Meister
und Lehrling einleuchten wird, erwartet man rege Beteiligung
um so mehr, als der Unterricht kostenlos erfolgt.

Anmeldungen nimmt bis zum 28. Oktober entgegen und

erteilt nähere Auskunft Georg Beck, Schlossermeister, Schaff-
Hausen.

Verschiedenes.
Das Gewerbemuseum Zürich soll nach Antrag des

Gewerbeverbandes folgende Aufgaben haben: 1. Durch-
forschung des einheimischen Marktes mit Bezug auf Neu-
heilen, besonders auch an Hand der Einfuhrstatistiken und
bezüglichen Studien im Auslande. 2. Beschaffung von
Roh- und Hülfs st offen, Mustern, Modellen,
Werkzeugen, Hülfsmaschinen, alles zum Zwecke
der Einführung neuer Industriezweige oder zur Belebung
der bestehenden. Hiebet muß aber der Rat der betreffenden
Fachkreise jeweilen eingeholt werden, da ein Mann unmöglich
beurteilen kann, ob diese oder jene Maßregel durchführbar,
ob vorgesehene Artikel wirklich Aussicht auf Erfolg haben.
3. Vorführen und Demonstrieren bemerkenswerter Objekte in
gewerblichen Vereinen oder für das Publikum. 1. Sammlung
älterer, namentlich aber mustergültiger, moderner Objekte
und Vorlagen zc. und Vorweisung derselben durch Fachleute

an bestimmten Tagen. 5. Besorgung eines Aus-
kunftsbureaus für Publikum und Gewerbe-
treibende in Fragen der Technik, der Muster-
beschaffung und inallgemeinengewerblichen
Fragen. 6. Durchführung eines Zeichen-
bureaus fürGewerbetreibende, wo Entwürfe
gegen Entgelt auf Bestellung ausgeführt
und Entwürfe der Gewerbetreibenden auf
Verlangen korrigiert werden. 7. Einrichtung
einer Bibliothek von Fachschriften und Vorlagen mit Lese-

und Zeichensälen. 8. Veranstaltung von Spezialausstellungen
verschiedener Berufsarten und solche von einheimischen Pro-
duften bei besonderen Anlässen (Weihnachten und dergleichen).
9. Allgemeine Vorträge für die Gewerbe (Meister und Arbeiter)
und das Publikum. Hinweis auf die Wichtigkeit des Be-

zuges inländischer Produkte. Bildung des Geschmackes im

Publikum und Handwerk. Bekanntmachung mit technischen

und wissenschaftlichen Neuheiten, welche auf das Gewerbe

Bezug haben. 10. Intensives Arbeiten in der Tagespresse

zum Zwecke der Förderung der Ziele des Gewerbemuseums.
11. Stellung von Preisaufgaben, namentlich für fertige
Gegenstände. 12. Enge Fühlung mit dem Gewerbestande,
so daß derselbe an dem Museum eine kräftige Stütze für
seine Produktion hat.

Lehrwerkstätte für Mechaniker in Zürich. Der Ge-
werbeschulve rein Zürich hat im Laufe dieses Sommers
beschlossen, die Errichtung einer Lehrwerkstätte für Mechaniker
anzustreben. Eine Kommission wurde mit der Vorprüfung
beauftragt und diese hat nun ein Programm ausgearbeitet.
Die Lehrwerkstätte hat den Zweck, durch gründlichen theore-
tischen und praktischen Unterricht tüchtige, in allen Zweigen
der Mechanik geschulte Arbeiter heranzubilden. Die Anstalt
soll 4 Abteilungen umfassen: Großmechaniker, Fein- und
Präzisionsmechaniker, Elektromechantker, außerordentliche
Schüler. Die Schüler der 3 ersten Abteilungen haben eine

3-jährige Lehrzeit, diejenigen der letzten Abteilung mindestens
1 Jahr durchzumachen. Das Schulgeld beträgt per Jahr
Fr. 100. Die Anstalt beschäftigt keine Arbeiter. Sie nimmt
von niemandem als von Meistern oder Fabriken, technischen

Schulen und Gewerbemuseen Bestellungen auf Arbeit an.
Der Kostenvoranschlag berechnet die ersten Anschaffungen für
Schmiede, Schlofferei,. Dreherei, Kraftanlage, Transmission,
Mobiliar zc. auf Fr. 40,000. Zur Deckung dieser Summe
werden Anteilscheine à Fr. 20 ausgegeben. Die Betriebs-
ausgaben sind zu decken durch Beiträge des Bundes, Kantons
und Gemeinde, freiwillige Beiträge von Maschtnenindustriellen,
Schulgelder und Arbeitserlös.

Kirchenbau Neumünster-Zürich. In Wtedererwägung
eines frühern Beschlusses bestimmte die Kirchgemeinde letzten

Sonntag das aussichtsreiche „Gütli" als Bauplatz für die

neue Kirche. Das Bild der Stadt Zürich wird dadurch
bedeutend an Schönheit gewinnen.

Der Zürcher Große Stadtrat bewilligte am Samstag
einen Kredit von etwas über 1 Million Fr. für die Er-
Weiterung des städtischen Elektrizitätswerkes. Die Vergrößerung
des Paradcplatzes durch Erwerbung eines 1736 nO um-
fassenden Bauplatzes des Schweiz. Bankvereins, wodurch der

Stadt eine Auslage von 800—900,000 Fr. erwachsen

wäre, wurde einstimmig abgelehnt.

Speisehalle Zürich. In Zürich bildete sich letzter Tage
ein neues Jnitiativkomite für Errichtung einer Speisehalle,
welches demnächst eine Genossenschaft mit 80,000 Franken
Gesellschaftskapital gründen will. Die Speisehalle, wofür
ein Haus in der Kirchgasse angekauft wird, wird für eine

tägliche Frequenz von 1000 Personen hergerichtet, über
Mittag sollen 500 Personen darin ihr Mittagsmahl ein-
nehmen können. Die Speisehalle soll auch eine Wirtschaft
führen, aber ohne Trinkzwang.

Basels Bauwesen. Bekanntlich hielt Hr. Regierungs-
rat Reese am 26. September anläßlich der Hauptver-
sammlung des schweizerischen Ingenieur- und Architekten-
Vereins zu Basel einen Vortrag über die bauliche Entwick-
lnng Basels von 1881—1897. Dieser gediegene Vortrag,
der die genannte Materie in erschöpfender Weise behandelt,
ist nun in Druck erschienen. Die Schrift ist für die Bau-
geschtchte Basels von dauerndem Werte; jeder aufmerksame
Leser wird staunen, wie Vieles und Mannigfaltiges in den.
letzten anderthalb Dezennien geschaffen worden ist.

Bauwesen in Luzern. Die auf dem linken Reußufer
liegende „Kleinstadt" übeiflügelt in baulicher Entwicklung
die rechtsufrige „Großstadt" weit, so daß diese Benennung
und auch der Name „Neustadt", welcher einem kleinen
Komplexe des linken Ufers zukömmt, nicht mehr zutrifft.
Ganze Straßen und Häuserviereckes entstehen neu und zwar
durchweg in solider Bauart und in gefälligem Stil. Das
neue Schulhaus in der Sältmatte ist ein stattlicher Bau,
der dem dort entstehenden neuen Quartier zu besonderer
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